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Vollmacht
Für die verwalTung des sondereigenTums

der eigentümer des sondereigentums nr.: lt. aufteilungsplan in der weg

- weg -
erteilt dem verwalter

- verwalter -

der verwalter ist berechtigt, das oben bezeichnete sondereigentum zu verwalten. dazu darf er 
insbesondere im namen und auf Kosten des eigentümers

- willenserklärungen abgeben und entgegennehmen, auch mahnungen und Kündigungen 
 aussprechen sowie verträge zur Bewirtschaftung des o. g. sondereigentums abschließen
-  ansprüche des eigentümers außergerichtlich wahrnehmen, ihn gegenüber dritten und 
 Behörden im namen des eigentümers vertreten
-  einen rechtsanwalt im namen und auf Kosten des eigentümers mit der vertretung in 
 gerichtsverfahren mandatieren
-  Zustellungen entgegennehmen, Zahlungen bewirken und entgegennehmen
-  vergleichs- und ratenzahlungs- oder stundungsvereinbarungen abschließen
-  den eigentümer gegenüber der weg …, den anderen sondereigentümern und dem verwalter  
 des gemeinschaftlichen eigentums auch in wohnungseigentümerversammlungen soweit  
 zulässig  zu vertreten
-  Kostenabrechnungen erstellen sowie
-  einsicht in unterlagen dritter oder Behörden bzw. bei öffentlichen registern nehmen.

aufgrund des verwaltungsvertrages vom folgende verwaltervollmacht:

ort / datum unterschrift unterschrift des eigentümers

in folgenden einzelfällen darf der verwalter untervollmachten erteilen:

der verwalter wird für folgende einzelfälle von den Beschränkungen des § 181 BgB befreit: 


